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Noch Immer entscheiden n Deutschland die micht Oder Uunzureichend reallsiert (Art. 24).° | IE-
Ozlale, ethnische un regionale erkun Oder Defizitanzeige trifft auch auf Clie Bundesrepu-

Blık DeutschlandEINe Behinderung maßgeblich Uuber den /uUu-
JJaNd zur ildung un Cdamlit Uber cdie ukunfts- Dieser beltrag geht der rage nach, WIE dieses
chancen enscnen werden behindert, WEl Ihre Menschenrecht für alle Schüuler/-innen n der
eilnabe ildung, Insbesondere der UE - Iglösen ildung des konfessionellen Rellglions-
menInsamen iIldung, eingeschränkt wirc unterrichts eingelöst werden kannn Hr roflektiert

Weltwaeit Dildet Clie Gruppe der enscnen mMIt zunächst, \A TE (1) zureichened die Bedingungen
Behinderungen mIT 15,6. % der Weltbevölkerung des Bildungsanspruchs den FOrderschulen

und n der Inklusion sind, (2) Destimmt das Ver-Clie größte dAiskriminlierte Minderheit.“ arum Ist
Clie Ratifizieru der UN-Behindertenrechtskon- hältnis vVvon Religionspädagogik UNC Sonderpäd-
vention UN-BRK) aktuel!l n 179 | ändern für Clie agogik, (3) analysiert die Situation des Religlions-

unterrichts n FOrderschulen UNC Inklusion UNCgesellschaftlichen Verhältnisse und Clie Gleich-
berechtigung vorn enscnen mMIt Behinderun- (4) zeig Perspektiven der Weiterentwicklung
gen n globaler Perspektive VOor revolutionärer auf
Bedeutung. |)ie Umsetzung der menschenrecht-
Ichen Forderung mach voller Uund effektiver
Partizipation und Inklusion Art Im Bedingungen der Bildung

Forderschule un InklusionBildungssystem wirel jedoch n vielen | ändern
SeIlt dem Ausbau des Sonderschulsystems n
den 1960er-Jahren ernalten Junge enscnen

DDieser Beitrag geht zurück auf den gleichnamigen mIt Behinderungen n Deutschland EINe gute,
Vortrag V(O| 9 .06.201] aufder Jahreskonferenz des hoch spezlalisierte Schulbildung An der
Religionspädagogischen Zentrums München
‘Or Healtn Organization (Hg.) \Aal  ‚ErIC| ‚enım-
derung 2017 1,27 n} www.Dar-Trankfurt.  Aıleadmin Beauftragter der Bundesregierung für die Belange He-
ateiliste/rehabilitation _ und _ teilhabe/Internationa- hinderter Menschen (Hg.) Ubereinkommen der Ver-

einten Jonen ber die Rechte VOT1 Menschen mITje_ Themen/Reha International/downloads/weltbe-
richt-pehinderung-201 1.paf an 9) Behinderung, Berlin 2010
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1Noch immer entscheiden in Deutschland die 
soziale, ethnische und regionale Herkunft oder 
eine Behinderung maßgeblich über den Zu-
gang zur Bildung und damit über die Zukunfts-
chancen. Menschen werden behindert, weil ihre 
Teilhabe an Bildung, insbesondere an der ge-
meinsamen Bildung, eingeschränkt wird. 

Weltweit bildet die Gruppe der Menschen mit 
Behinderungen mit 15,6 % der Weltbevölkerung 
die größte diskriminierte Minderheit.2 Darum ist 
die Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskon-
vention (UN-BRK) aktuell in 179 Ländern für die 
gesellschaftlichen Verhältnisse und die Gleich-
berechtigung von Menschen mit Behinderun-
gen in globaler Per spektive von revolutionärer 
Bedeutung. Die Umsetzung der menschenrecht-
lichen Forderung nach voller und effektiver 
Partizipation und Inklusion (UN-BRK, Art. 3) im 
Bildungssystem wird jedoch in vielen Ländern 

1 Dieser Beitrag geht zurück auf den gleichnamigen 
Vortrag vom 29.06.2019 auf der Jahreskonferenz des 
Religionspädagogischen Zentrums München.

2 World Health Organization (Hg.): Weltbericht Behin-
derung 2011, 27. In: www.bar-frankfurt.de/fileadmin/
dateiliste/rehabilitation_und_teilhabe/Internationa-
le_Themen/Reha_International/downloads/weltbe-
richt-behinderung-2011.pdf (Stand: 31.05.2019).

nicht oder unzureichend realisiert (Art. 24).3 Die-
se Defizitanzeige trifft auch auf die Bundesrepu-
blik Deutschland zu.

Dieser Beitrag geht der Frage nach, wie dieses 
Menschenrecht für alle Schüler/-innen in der re-
ligiösen Bildung des konfessionellen Religions-
unterrichts eingelöst werden kann. Er reflektiert 
zunächst, wie (1) zureichend die Bedingungen 
des Bildungsanspruchs an den Förderschulen 
und in der Inklusion sind, (2) bestimmt das Ver-
hältnis von Religionspädagogik und Sonderpäd-
agogik, (3) analysiert die Situation des Religions-
unterrichts in Förderschulen und Inklusion und 
(4) zeigt Perspektiven der Weiterentwicklung 
auf.

1.  Bedingungen der Bildung:  
 Förderschule und Inklusion
Seit dem Ausbau des Sonderschulsystems in 
den 1960er-Jahren erhalten junge Menschen 
mit Behinderungen in Deutschland eine gute, 
hoch spezialisierte Schulbildung. Ab Mitte der 

3 Beauftragter der Bundesregierung für die Belange be-
hinderter Menschen (Hg.): Übereinkommen der Ver-
einten Nationen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderung, Berlin 2010.
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1980er-Jahre en ausnahmslos alle Kınder RHasıs WwITH Others n the community n IC
Uund Jugendlichen mMIt Behinderungen mIT they 1 ve/
Rechten un Schulpflichten Ante!l| der SCHU- |)ie spezifische Herausforderung, VOr der cdas
Ischen Ildung, auch diejenigen mIT Komple- Unterzeichnerland Deutschland ste esteht
XEr Behinderung SI© orofitieren n Deutschland daraus, Clie weltweit hoch orofessionalisierte
Vo weltweit hesten ausdifferenzierten ildung und Förderung Vor enschen mIT BEe-
Uund hoch orofessionalisierten Fördersystem. hinderungen auch n der allgemeinen Schule
Nach Jahren Ratifizierung der n gewährleisten.
Deutschland all die Bılanz höchst ambivalent Ruckblicken Ist Clie rage klären, \MVTO s

auUsS, denn das differenzierteste Ist auch cdas kommen konnte, dass Clie Inklusion mach zehn
melsten separierende Schulsystem welitweit Jahren mIT eIner Verringerung der - X-

n der iIldung Iıst die sogenannte HyXklusi- klusionsquote MUur 0,6.% micht EuUullcC|
rankam und n den Bundesländern des Sucensu  / cıe den Ante!l der Schuler/-iInnen

außerhalb des allgemeinen Schulsystems Er- Rückschritte verzeichnen sinda? er In-
fasst, Im Bundesacurchschnitt micht mMmennens- klusionspädagoge ans Wocken® Denennt cdas
werTt vorn 4,9 %% auf 4,3 % gesunken un n anomen Dolmntiert als „Stabile Fahlentwick-

unRheinland-Pfalz, Baden-Wuürttemberg ungen“” Uund ctellt die Diagnose „Etikettierungs-
bayern n den etzten acht Jahren Je- schwemmMeEe und Separationsstillstand autf nonNnem
WeIlls 0,2%% gestiegen.“.Die Förderung vVor NIveau Ird Clie Inklusionsquote Detrachtet,
Schulerinnen un Schulern mIt FÖörcderbecarf Entsie der INaArUuC| eIner aynamischen Inklu-

also fast Uunvermindert n Sonderein- S!ven Entwicklung. BE| mäherer Betrachtung wirel
fichtungen Auchn cdas Iıst mIt der jedoch eutlic dass die steigende /Zahl vVon‚In-

klusionsschulerinnen‘ und ‚Inklusionsschülernmicht n inklang oringen.” 1es bestätigt
der UN-Ausschuss Hr empfiehlt Deutschland mIT der vermehrten Feststellung des sonderpä-
n SEINEer Staatenprüfung 2017 anderem, dagogischen Förderbecdarfs rkauft wircel JE
„AM Interesse der Inklusion cdas segreglierte ergibt sich Insbesondere Uurc EINe zunehmMmMen-
Schulwesen zuruüuckzubauen”®. ennn die cde Diagnostizierung Im FOÖrderbereic der SOZzlal-
BRK lag micht MUur cdas Grundrecht auf Ril- emotlionalen Entwicklung.
dung für alle enscnen eIn, ondern auch cdas Inen möglichen Erklärungsversuch, \War-

ec auf gemeimsame iIldung n eIinem In- die Inklusion micht voranging, Dietet Brigit-
klusiven Schulsystem, un ZWar „onNn equal Schumann n Ihrer „Streitschrift Inklusion“”

emm, AaUs' Unterwegs zur nklusiven Schule ı a- N-B Ärt 24, 2b: vgl auch Merz-Atalik, Kerstin
gebericht 201718 AauUs bildungsstatistischer Perspek- Von einem Versuch „der D  n  ıon der nklusi-
tive, Gütersioh 20185, — Vgl. Tabelle DITZ xkiIu- n die Segregation”?! n Zeitschrt tür nklusi-
siONsrate zwischen den Schuljahren 008/09 und ON-Online 4/2018) Online verfügbar: www Inklusi-
2018671 SUu n RDE VOT1 3, auf 4,0 %, n VOT1 4 on-online.net/index.php/inklusion-online/article/
auf 4,9 % und n VOT1 4 autf 4,8% view/508/371 an 5.06.201] 9)
MDeutsches NSTITUL FÜlr Menschenrechte (Hg.) VWr n- Vgl Wocken, Hans: nklusion n Bayern. tabhiıle Fehl-
klusion wWill, SUC| Wege Zehn re N-Behinder- entwicklungen. Etikettierungsschwem me und SEe-
tenrechtskonvention n Deutschland, Berlin 2019, Darationsstillstan aufem NIVeau. n Pers. Beim
757 aus der nklusiven Schule Draktiken KOontrover-

United MNMAaHons (Hg.) Concluding observations cen Statistiken, Hamburg 2017 /, 155-169

the nıtial report T Germany CR  /C/DEU/CO/1), Schumann, rigitte: Streitschriftft nklusion. VWas Son-
Des (D) (C) n www.ohchr.org derpädagogik und Bildungspolitik verschweigen,

an 82.06.201] 9) Frankfturt aM 2015
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1980er-Jahre haben ausnahmslos alle Kinder 
und Jugendlichen mit Behinderungen mit 
Rechten und Schulpflichten Anteil an der schu-
lischen Bildung, auch diejenigen mit komple-
xer Behinderung. Sie profitieren in Deutschland 
vom weltweit am besten ausdifferenzierten 
und hoch professionalisierten Fördersystem. 
Nach 10 Jahren Ratifizierung der UN-BRK in 
Deutschland fällt die Bilanz höchst ambivalent 
aus, denn das differenzierteste ist auch das am 
meisten separierende Schulsystem weltweit. 

In der Bildung ist die sogenannte Exklusi-
onsquote, die den Anteil der Schüler/-innen 
außerhalb des allgemeinen Schulsystems er-
fasst, im Bundesdurchschnitt nicht nennens- 
wert von 4,9 % auf 4,3 % gesunken und in 
Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und 
Bayern in den letzten acht Jahren sogar je-
weils um 0,2 % gestiegen.4 „Die Förderung von 
Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf 
findet also fast unvermindert in Sonderein-
richtungen statt. Auch das ist mit der UN-BRK 
nicht in Einklang zu bringen.“5 Dies bestätigt 
der UN-Ausschuss. Er empfiehlt Deutschland 
in seiner Staatenprüfung 2015 unter anderem, 
„im Interesse der Inklusion das segregierte 
Schulwesen zurückzubauen“6. Denn die UN-
BRK klagt nicht nur das Grundrecht auf Bil-
dung für alle Menschen ein, sondern auch das 
Recht auf gemeinsame Bildung in einem in-
klusiven Schulsystem, und zwar „on an equal  

4 Klemm, Klaus: Unterwegs zur inklusiven Schule. La-
gebericht 2018 aus bildungsstatistischer Perspek-
tive, Gütersloh 2018, 10. – Vgl. Tabelle 3: Die Exklu-
sionsrate zwischen den Schuljahren 2008/09 und 
2016/17 stieg in RPF von 3,8  auf 4,0 %, in BW von 4,7  
auf 4,9 % und in BY von 4,6  auf 4,8 %.

5 Deutsches Institut für Menschenrechte (Hg.): Wer In-
klusion will, sucht Wege. Zehn Jahre UN-Behinder-
tenrechtskonvention in Deutschland, Berlin 2019, 
75f.

6 United Nations (Hg.): Concluding observations on 
the initial report of Germany (CRPD/C/DEU/CO/1), 
13.05.2015, bes. 46. (b) u. 49. (c). In: www.ohchr.org 
(Stand: 18.06.2019).

basis with others in the community in which 
they live“7.

Die spezifische Herausforderung, vor der das 
Unterzeichnerland Deutschland steht, besteht 
daraus, die weltweit hoch professionalisierte 
Bildung und Förderung von Menschen mit Be-
hinderungen auch in der allgemeinen Schule 
zu gewährleisten.

Rückblickend ist die Frage zu klären, wie es 
kommen konnte, dass die Inklusion nach zehn 
Jahren UN-BRK mit einer Verringerung der Ex-
klusionsquote um nur 0,6 % nicht deutlich vo-
rankam und in den Bundesländern des Südens 
sogar Rückschritte zu verzeichnen sind? Der In-
klusionspädagoge Hans Wocken8 benennt das 
Phänomen pointiert als „Stabile Fehlentwick-
lungen“ und stellt die Diagnose „Etikettierungs-
schwemme und Separationsstillstand auf hohem 
Niveau“. Wird die Inklusionsquote betrachtet, 
entsteht der Eindruck einer dynamischen inklu-
siven Entwicklung. Bei näherer Betrachtung wird 
jedoch deutlich, dass die steigende Zahl von ‚In-
klusionsschülerinnen‘ und ‚Inklusionsschülern‘ 
mit der vermehrten Feststellung des sonderpä-
dagogischen Förderbedarfs erkauft wird. Diese 
ergibt sich insbesondere durch eine zunehmen-
de Diagnostizierung im Förderbereich der sozial-
emotionalen Entwicklung. 

Einen möglichen Erklärungsversuch, war-
um die Inklusion nicht voranging, bietet Brigit-
te Schumann in ihrer „Streitschrift Inklusion“9.  

7 UN-BRK, Art 24, 2b; vgl. auch Merz-Atalik, Kerstin: 
Von einem Versuch „der Integration der Inklusi-
on in die Segregation“?! In: Zeitschrift für Inklusi-
on-online (4/2018). Online verfügbar: www.inklusi-
on-online.net/index.php/inklusion-online/article/
view/508/371 (Stand: 25.06.2019).

8 Vgl. Wocken, Hans: Inklusion in Bayern. Stabile Fehl-
entwicklungen. Etikettierungsschwemme und Se-
parationsstillstand auf hohem Niveau. In: Ders.: Beim 
Haus der inklusiven Schule. Praktiken – Kontrover-
sen – Statistiken, Hamburg 2017, 155–169.

9 Schumann, Brigitte: Streitschrift Inklusion. Was Son-
derpädagogik und Bildungspolitik verschweigen, 
Frankfurt a. M. 2018.
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Bereits Im Vorwort reasumilert cdie UN-Botschaf- tem un cdie AUS Ihr hervorgegangene Sonder-
erın Theresa Degener, dass n Deutschland „IN- DAadagogik un verteldigt die Separation UE -
klusion Im Bildungsbereich nolitisch micht UE - enuber der Indem CI versucht, CI Im 50y
WOIIT 1st.419 Schumann Pricht vVor eIner Alllanz „‚German Statemen MEeuyu definieren. „Auf

cdas deutsche ‚Förderschulwesen S] derdes Verschweigens vVor Sonderpäaädagogik ( Ver-
Dand deutscher Sonderschulen) un UNgS- gativ konnotierte Begriff Segregation micht
Olltik KMK) für cdas Sonderschulsystem wendbar. |)as deutsche Bildungssystem S] auf
Inklusion un Ihre nternationalen orgaben dem maturlichen ec der F!Itern aufgebaut.
der Z W des N-Fachausschusses | Von Segregation Onne MUur gesprochen
Schumann begrundet Ihre Espe mIT umfang- werden, wenr den ılen der FItern Se-
eichen un gründlich roacherchierten Nach- Darlerung erfolge.”'“ Von dieser historischen
weisen SI6 cdie Alllanz cdie Inklusion ehldarstellung abgesehen, wercle hier cdas F |-
micht zuletzt auf cdas Verschweigen gemeln- ternwahlrecht genutztT, cdie Separation

Schuladverstrickungen Im National- jegitimieren un aufrechtzuerhalten. DITZ Og!
SOzZIallsmus zurück un beruft sIich ] auf Ist Wer annn ec auf anl nat, MMUSS auch Clie
historische Studien Vor Dagmar anse als Sonderschule wählen können |)Ie Sonderschu-
Gewährsfrau. SI© ordert vVor der Kultus- en mussen olglic weilter existieren, EINe
ministerkonferenz KMK), dass die sonderpäda- Option en Auf diese IS ass sIich mIT
gogische Geschichte Im Nationalsozlalismus dem Wahlrecht üuber EINe mangelhafte ÄUS-
Dolitisch aufgearbeitet wird un „die Äusson- u der allgemeinen Schule SOWIE EINe
derung dem abe| ‚lernbehindert‘ als entsprechende Elternberatung cdas bisherige
Unrecht gegenüber Schüler/-iInnen der ilfs- Systems verlässlich teuern un ernalten enn
schule, der Sonderschule für | ernbehinderte weilche F!Itern wurden Ihr Kınd n EINe Schule UE -
un der FÖörderschule | ernen anerkannt wird Den, die micht auf SEINE Bedürfnisse vorbereitet
un diese rehabilitiert wercen.'4 enn mIT der ISt, Oder %S dort assen, wenr s micht entspre-
Kategorie der Lernbehinderung wird Im inter- en gefördert wirel? er katholische Theolo-
mationalen Vergleich en deutscher Sonderweg JE Matthias feufer WeIsS hier aufden ethischen
Heschritten un Cdamlit EINe Kontiınultä AUS der Grundasatz nin, „dass AUS christlicher IC ede
NS-/aeıt calhst n /elıten des Menschenrechts Instrumentalisierung vVor betroffenen Kiındern
auf Inklusion aufrechterhalten. DITZ KNAK alte un Jugendlichen für Clie Durchsetzung struk-
Ihre Hand schutzend üuber cdas Sonderschulsys- tureller Interessen abzulehnen Ist“'>

Schumann'® omm dem azıt, dass Clie

-bd., sonderpädagogisch-bildungspolitische Allıanz
n Deutschland cdas UN-Recht verstöftVgl 7z.B Hänsel, Dagmar: Sonderschull  rerausbil-

dung m Nationalsozialismus, Bad Heilbrunn 2014 un Im deutschen Bildungssystem 816 dato kern
Schumann 2017 Anm 24: ciehe auch den refan Paradigmenwechse!l vollzogen wurcle 1es PHE-
die Dräsidentin der KIVIK, -rau Staatsministerin ur
V(O| 29 01 201 D, ebd., 0S —7 O17

13 Als elıtere Gründe des Verschweigens SCHU- -bd., 637
Mannn 201718 Anm auft: die n der ı ernbehinder-
tenschule Drolongierte Bedeutung der Hilfsschu- 15 Pfeufer, FaS' nklusion als gesamtgesellschaft-
e als Sammel- und Sichtungsbecken (ebd., 20), die IC Herausforderung. Anmerkungen AauUs cChrıstül-

cher IC| n} NSTITUL FÜlr Religionspädagogik der FFr7-Schonraums- und Entlastungsfunktion (ebd., 35),
die Fortführung der Sonderschulpflicht n der Nach- diözese Freiburg (Hg.): nformation &. Materilal 3)
kriegszeit und den n der N\NS-/Zeit gepragten Begriff 217

der Sonderpädagogik. Vgl Schumann 2017 Anm
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Bereits im Vorwort resümiert die UN-Botschaf-
terin Theresa Degener, dass in Deutschland „In-
klusion im Bildungsbereich politisch nicht ge-
wollt ist.“10 Schumann spricht von einer Allianz 
des Verschweigens von Sonderpädagogik (Ver-
band deutscher Sonderschulen) und Bildungs-
politik (KMK) für das Sonderschulsystem gegen 
Inklusion und ihre internationalen Vorgaben 
der UN-BRK bzw. des UN-Fachausschusses. 
Schumann begründet ihre These mit umfang-
reichen und gründlich recherchierten Nach-
weisen. Sie führt die Allianz gegen die Inklusion 
nicht zuletzt auf das Verschweigen gemein-
samer Schuldverstrickungen im National-
sozialismus zurück und beruft sich dabei auf 
historische Studien von Dagmar Hänsel11 als 
Gewährsfrau. Sie fordert u. a. von der Kultus-
ministerkonferenz (KMK), dass die sonderpäda-
gogische Geschichte im Nationalsozialismus 
politisch aufgearbeitet wird und „die Ausson-
derung unter dem Label ‚lernbehindert‘ als 
Unrecht gegenüber Schüler/-innen der Hilfs-
schule, der Sonderschule für Lernbehinderte 
und der Förderschule Lernen anerkannt wird 
und diese rehabilitiert werden.“12 Denn mit der 
Kategorie der Lernbehinderung wird im inter-
nationalen Vergleich ein deutscher Sonderweg 
beschritten und damit eine Kontinuität aus der 
NS-Zeit selbst in Zeiten des Menschenrechts 
auf Inklusion aufrechterhalten.13 Die KMK halte 
ihre Hand schützend über das Sonderschulsys-

10 Ebd., 7.

11 Vgl. z. B. Hänsel, Dagmar: Sonderschullehrerausbil-
dung im Nationalsozialismus, Bad Heilbrunn 2014.

12 Schumann 2018 [Anm. 9], 24; siehe auch den Brief an 
die Präsidentin der KMK, Frau Staatsministerin Kurth 
vom 29.01.2015, ebd., 98–101.

13 Als weitere Gründe des Verschweigens führt Schu-
mann 2018 [Anm. 9] auf: die in der Lernbehinder-
tenschule prolongierte Bedeutung der Hilfsschu-
le als Sammel- und Sichtungsbecken (ebd., 20), die 
Schonraums- und Entlastungsfunktion (ebd., 35), 
die Fortführung der Sonderschulpflicht in der Nach-
kriegszeit und den in der NS-Zeit geprägten Begriff 
der Sonderpädagogik. 

tem und die aus ihr hervorgegangene Sonder-
pädagogik und verteidigt die Separation ge-
genüber der UN, indem sie versucht, sie im sog. 
„German Statement“ neu zu definieren. „Auf 
das deutsche ‚Förderschulwesen‘ sei der ne-
gativ konnotierte Begriff Segregation nicht an-
wendbar. Das deutsche Bildungssystem sei auf 
dem natürlichen Recht der Eltern aufgebaut. 
[…] Von Segregation könne nur gesprochen 
werden, wenn gegen den Willen der Eltern Se-
parierung erfolge.“14 Von dieser historischen 
Fehldarstellung abgesehen, werde hier das El-
ternwahlrecht genutzt, um die Separation zu 
legitimieren und aufrechtzuerhalten. Die Logik 
ist: Wer ein Recht auf Wahl hat, muss auch die 
Sonderschule wählen können. Die Sonderschu-
len müssen folglich weiter existieren, um eine 
Option zu haben. Auf diese Weise lässt sich mit 
dem Wahlrecht über eine mangelhafte Aus-
stattung der allgemeinen Schule sowie eine 
entsprechende Elternberatung das bisherige 
Systems verlässlich steuern und erhalten. Denn 
welche Eltern würden ihr Kind in eine Schule ge-
ben, die nicht auf seine Bedürfnisse vorbereitet 
ist, oder es dort lassen, wenn es nicht entspre-
chend gefördert wird? Der katholische Theolo-
ge Matthias Pfeufer weist hier auf den ethischen 
Grundsatz hin, „dass aus christlicher Sicht jede 
Instrumentalisierung von betroffenen Kindern 
und Jugendlichen für die Durchsetzung struk-
tureller Interessen abzulehnen ist“15.

Schumann16 kommt zu dem Fazit, dass die 
sonderpädagogisch-bildungspolitische Allianz 
in Deutschland gegen das UN-Recht verstößt 
und im deutschen Bildungssystem bis dato kein 
Paradigmenwechsel vollzogen wurde. Dies be-

14 Ebd., 63f.

15 Pfeufer, Matthias: Inklusion als gesamtgesellschaft- 
liche Herausforderung. Anmerkungen aus christli-
cher Sicht. In: Institut für Religionspädagogik der Erz-
diözese Freiburg (Hg.): Information & Material (1/2013)  
12–17.

16 Vgl. Schumann 2018 [Anm. 9], 62.
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stätigt auch der UN-AÄAusschuss zu Schutz der ange micht vollzogen. enschen mIT ehinde-
Rechte vVor enschen mIt Behinderungen un rungen werden mach \WVIO VOrr äuflg als FUrSOr-
WeIsS Deutschland n der Allgemeinen emer- geobjekte wahrgenommen, anstaltt Ihnen den
KUNG Nr darauf allal Status vVor Rechts- un Handlungssubjekten

„Das e Aauf Nichtdiskriminierung schlielst gewähren.““”
AaseMIt ein, nicht abgesondert Wer- eliche spezifischen Grunde gibt s für den
den Un ANGEMESSCHE Vorkehrungen &6 - Separationsstillstand? Uusste cdie Forderung
halten Fc MUSS HN Kontext der Verpflichtung, Schumanns mach eIner geschichtlichen Aufar-
zugängliche Lernumgebungen Un ANGEMES- eitung micht auch auf die Kirche, DDiakonie un
SENE Vorkehrungen bereitzustellen, verstan- ( arıtas ubertragen werden?
den werden. 7

Än diesem Punkt stellt sIich die rage, ob diese Verhäaltnis VO  — Sonder-
Kritik micht auch auf die separlerten | ern- un
| ebensräume der Kırche un Ihrer DDiakonie un ReligionspädagogiR In
DZW. ( arıtas ezogen werden musste? er historischer PersperRtive
KOomMUNIkationswirt un Inklusionsaktivist mIT |)Ie Sonderpädagogik Ist mach der Ständigen

Konferenz der Kultusministerkonferenz EINeSelbsterfahrung, Raul Krauthausen, e0Obach-
tlel mIt orge, „Cdass n kiırchlichen Kontexten subsiqiäre Funktion als eine„notwendige rgan-
cdas ema Inklusion nmoch cahr Haternalistisch ZUNG UNC Schwerpunktsetzung der allgemeinen
Dehandelt wird BeIm Gemeindefest darf dann Padagogik”“' Ihr Anliegen Ist cie Ausclifferen-
Clie Kindergruppe mIt Downsyndrom EINe Klel- zierung UNC Spezlalisierung der emühung

Musik-Performance machen, un Im Än- die ildung von enscnen mMIt Behinderung
chluss recden wieder Pastor un die Politiker Sonderpädagogik Ist Ihrem Nspruc gemä
Uber Inklusion. Behinderung darf aber kern KaInNne abgesonderte Paädagogıik, cie nmenen der
schmUuckendes Reiwerk camn .6 Hier csieht FKaAaUt- Allgemeinen Paädagogik Uund Inklusionspädago-
hausen moch micht viele Fortschritte un gibt gik autfonom für sich stehen könnte O] gilt
FHILSC edenken, dass gerade Kiırchen un %S jedoch, NsSpruc UNC Wirklichkeit SOrySarn
diakonische Einrichtungen vVor enschen mIT auseliInanderzuhalten enn cie Sonderpädago-
Behinderungen en „Sıie ernalten VIe| Geld gik aglert micht csalten \A T O Arn selbstständiges,
afür,er Ist Ihre Intrinsische Motivation auch n Ssich weitgehend abgeschlossenes 1ssen-
csahr ledrig, Hestehenden Mocell schaftsfel mIT e1ner eigenen, zu Tell auch
andern.“” Krauthausens MeiInung mach Ist der raumlich Uund Kooperativ getrennten Fakultät
Paradigmenwechse!l vVor der Charity zu EC| Umgekehrt wirc SCHON fruh lestgestellt, dass
Im kirchlich-diakonischen Denken aUuc| moch %S n „der Allgemeinpädagogik wenIlg AÄAnsatze

gibt, cie ÄAusgrenzung der Sonderpädagogik
1/ Allgemeine Bemerkung Nr 2016 der Vereinten

JlJonen zu Eec| auf Inklusive Bildung, n}
www.gemeinsam-einfach-machen.de/Shared O0CS,
OwWwnNnl0oa s/DE/AS/U N_BRK/AllgBemerkNr4.paf? Vgl FKT) (Hg.) - IstT normal, verschieden csenm. nN-
lob=publicationFile&v=4 an 7.06.201] 9) kKlusion lehben n Kirche und Gesellschaftt -Ine Orien-
Jagusch, Brittag Menschenrecht Charity: VWas tierungshilfe des ates der Evangelischen Kirche n
INe Gesellschaft tür alle ausmacht, darüber spricht Deutschland, Gütersioh 2014, 23
nklusions-Aktivist Raul| Krauthausen n} er Kır- {(Hg.) Empfehlungen zur sonderpädagogischen
chentag: )as Magazın 3/2018), 0-—-12, Förderung n den chulen n der Bundesrepubli
-bd., 12 Deutschland, V(O| 094,
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stätigt auch der UN-Ausschuss zum Schutz der 
Rechte von Menschen mit Behinderungen und 
weist Deutschland in der Allgemeinen Bemer-
kung Nr. 4 darauf hin: 

„Das Recht auf Nichtdiskriminierung schließt 
das Recht mit ein, nicht abgesondert zu wer-
den und angemessene Vorkehrungen zu er-
halten. Es muss im Kontext der Verpflichtung, 
zugängliche Lernumgebungen und angemes-
sene Vorkehrungen bereitzustellen, verstan-
den werden.“17

An diesem Punkt stellt sich die Frage, ob diese 
Kritik nicht auch auf die separierten Lern- und 
Lebensräume der Kirche und ihrer Diakonie 
bzw. Caritas bezogen werden müsste? Der 
Kommunikationswirt und Inklusionsaktivist mit 
Selbsterfahrung, Raul Krauthausen, beobach-
tet mit Sorge, „dass in kirchlichen Kontexten 
das Thema Inklusion noch sehr paternalistisch 
behandelt wird. Beim Gemeindefest darf dann 
die Kindergruppe mit Downsyndrom eine klei-
ne Musik-Performance machen, und im An-
schluss reden wieder Pastor und die Politiker 
über Inklusion. Behinderung darf aber kein 
schmücken des Beiwerk sein.“18 Hier sieht Kraut-
hausen noch nicht viele Fortschritte und gibt 
kritisch zu bedenken, dass gerade Kirchen und 
diakonische Einrichtungen von Menschen mit 
Behinderungen leben: „Sie erhalten viel Geld 
dafür, daher ist ihre intrinsische Motivation auch 
sehr niedrig, etwas am bestehenden Modell zu 
ändern.“19 Krauthausens Meinung nach ist der 
Paradigmenwechsel von der Charity zum Recht 
im kirchlich-diakonischen Denken (auch) noch 

17 Allgemeine Bemerkung Nr. 4 (2016) der Vereinten 
Nationen zum Recht auf inklusive Bildung, 7. In: 
www.gemeinsam-einfach-machen.de/SharedDocs/
Downloads/DE/AS/UN_BRK/AllgBemerkNr4.pdf?__
blob=publicationFile&v=4 (Stand: 27.06.2019).

18 Jagusch, Britta: Menschenrecht statt Charity: Was 
eine Gesellschaft für alle ausmacht, darüber spricht 
Inklusions-Aktivist Raul Krauthausen. In: Der Kir-
chentag: Das Magazin (3/2018), 10–12, 12.

19 Ebd., 12.

lange nicht vollzogen. Menschen mit Behinde-
rungen werden nach wie vor häufig als Fürsor-
geobjekte wahrgenommen, anstatt ihnen den 
Status von Rechts- und Handlungssubjekten zu 
gewähren.20 

Welche spezifischen Gründe gibt es für den 
Separationsstillstand? Müsste die Forderung 
Schumanns nach einer geschichtlichen Aufar-
beitung nicht auch auf die Kirche, Diakonie und 
Caritas übertragen werden?

2.  Verhältnis von Sonder- 
 und Religionspädagogik in  
      historischer Perspektive

Die Sonderpädagogik ist nach der Ständigen 
Konferenz der Kultusministerkonferenz eine 
subsidiäre Funktion als eine „notwendige Ergän-
zung und Schwerpunktsetzung der allgemeinen 
Pädagogik“21. Ihr Anliegen ist die Ausdifferen-
zierung und Spezialisierung der Bemühung um 
die Bildung von Menschen mit Behinderung. 
Sonderpädagogik ist ihrem Anspruch gemäß 
keine abgesonderte Pädagogik, die neben der 
Allgemeinen Pädagogik und Inklusionspädago-
gik autonom für sich stehen könnte. Dabei gilt 
es jedoch, Anspruch und Wirklichkeit sorgsam 
auseinanderzuhalten. Denn die Sonderpädago-
gik agiert nicht selten wie ein selbstständiges, 
in sich weitgehend abgeschlossenes Wissen-
schaftsfeld mit einer eigenen, zum Teil auch 
räumlich und kooperativ getrennten Fakultät. 
Umgekehrt wird schon früh festgestellt, dass 
es in „der Allgemeinpädagogik wenig Ansätze 
gibt, die Ausgrenzung der Sonderpädagogik  

20 Vgl. EKD (Hg.): Es ist normal, verschieden zu sein. In-
klusion leben in Kirche und Gesellschaft: Eine Orien-
tierungshilfe des Rates der Evangelischen Kirche in 
Deutschland, Gütersloh 2014, 23.

21 KMK (Hg.): Empfehlungen zur sonderpädagogischen 
Förderung in den Schulen in der Bundesrepublik 
Deutschland, vom 06.05.1994, 3.
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24 Schweitzer, Friedrich Menschenwürde und Bildung
Religiöse Voraussetzungen der Pädagogik n Van- lerung als wissenschaftliche Disziplin zur SON-

der-, Integrations- un Inklusionspäadagogik ngelischer Perspektive, Zürich 2017 1, 1072

ollmann, Rofland: eligion und Behinderung. NSTO- eIner ausgeprägten, strukturellen Beziehungs-
e zur Profilierung des christlichen Menschenbildes, osigkeit ST Themen der Behinderung un
Neukirchen-Viuyn 200/7, 27

25 Vgl Schweiker, G{ Prinzip nklusion. rund-
lagen einer interdisziplinären Metatheorie n reli-
gionspädagogischer Perspektive, Göttingen 2017, EC| 083 Anm 22]J, 209

2345— 2453 27 Vgl Schweiker 2017 Anm 251, 2342453
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aufzuheben.“22 Die Abgrenzung scheint auf Ge-
genseitigkeit zu beruhen.

Wie aber ist nun das Verhältnis der Sonderpä-
dagogik zur Religionspädagogik zu bestimmen 
und vice versa? Friedrich Schweitzer spricht 
von einer „im 20. Jahrhundert weithin einge-
tretenen wechselseitigen Isolation zwischen 
Religionspädagogik einerseits und diakonisch-
sozialpädagogischen Ansätzen andererseits“23. 
Diese wechselseitige Isolation lässt sich auf 
vergleichbare Weise auch im Verhältnis der 
Religionspädagogik zur Sonder- und Heilpä-
dagogik erkennen. Auch in der katholischen 
Religionspädagogik beklagt Roland Kollmann, 
dass die Kirchen „viel zu lange die sonderpäda-
gogischen Fragestellungen aus ihrem Lebens-
orientierungsangebot an junge Menschen mit 
Behinderung ausgeklammert“24 haben.

Die oben festgestellte spezifische Zustän-
digkeit der Sonder- und Heilpädagogik für 
Menschen mit Behinderungen führte in den Er- 
ziehungswissenschaften zu einer ausgepräg-
ten Separation zwischen Allgemeiner Pädago-
gik und der sonder- bzw. heilpädagogischen 
Subdisziplin. Es zeigt sich, dass die Pädagogik 
an den separierenden Strukturen der Gesell-
schaft, respektive des Schulsystems, partizi- 
piert. Dieses Phänomen der strukturellen Sepa- 
ra tionspartizipation lässt sich auch in der Religi-
onspädagogik beobachten.25 Da der Reli gions- 
unterricht als ein wesentlicher Kernbereich  

22 Albrecht, Wilhelm: Eine „besondere“ Religionspäda-
gogik für die Sonderschulen? In: KatBl 133 (1988) 
409–416, 411.

23 Schweitzer, Friedrich: Menschenwürde und Bildung. 
Religiöse Voraussetzungen der Pädagogik in evan-
gelischer Perspektive, Zürich 2011, 102.

24 Kollmann, Roland: Religion und Behinderung. Anstö-
ße zur Profilierung des christlichen Menschenbildes, 
Neukirchen-Vluyn 2007, 27.

25 Vgl. Schweiker, Wolfhard: Prinzip Inklusion. Grund-
lagen einer interdisziplinären Metatheorie in reli-
gionspädagogischer Perspektive, Göttingen 2017, 
235–243.

der Religionspädagogik in allgemeinbildenden 
Schulen und Sonderschulen in aller Regel ge-
trennt erteilt wurde, entwickelten sich in der 
Religionspädagogik separate Zuständigkeiten. 
Die religionspädagogischen Praxisfragen des 
Förderschulunterrichts wurden den Fach- bzw. 
Spartenreferentinnen und -referenten für Son-
der- bzw. Förderschulen an den Religionspäd-
agogischen Instituten der evangelischen Lan-
deskirchen bzw. Diözesen überlassen, während 
sich die Religionspädagogik an den Hochschu-
len um die pädagogisch-theologische Reflexi-
on des Unterrichts an den allgemeinbildenden 
Schulen kümmerte. Festzustellen ist eine feh-
lende Aufgabenübernahme der akademischen 
Religionspädagogik für die Personengruppe 
der Schüler/-innen mit Behinderungen sowohl 
in Förderschulen als auch in den Allgemeinen 
Schulen. Dies lässt sich exemplarisch mit einem 
Zitat aus der Fachliteratur zusammenfassen:

Der Münchner katholische Theologe Wil-
helm Albrecht reflektierte das Verhältnis von 
Religionspädagogik und Sonderpädagogik 
gründlich mit dem Fazit: „Die religiöse Erzie-
hung Behinderter befindet sich noch im Ab-
seits der Religionspädagogik“26.

Die seit den 1990er-Jahren in ökumenischer 
Kooperation stattfindenden Würzburger Sym-
posien und die sich ab 2000 anschließenden 
Foren für Heil- und Religionspädagogik konn-
ten in ihren Dokumentationsbänden dieses 
Defizit, u. a. aufgrund einer geringen akademi-
schen Beteiligung, nicht annähernd beheben.27

Bilanzierend lässt sich zur These der strukturel-
len Separationspartizipation festhalten, dass die 
akademische Religionspädagogik seit ihrer Eta-
blierung als wissenschaftliche Disziplin zur Son-
der-, Integrations- und Inklusionspädagogik in 
einer ausgeprägten, strukturellen Beziehungs-
losigkeit steht. Themen der Behinderung und 

26 Albrecht 1988 [Anm. 22], 409.

27 Vgl. Schweiker 2017 [Anm. 25], 234–243.
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Clie Sonderpäaädagogik micht MUur EINe historische

ANÄALYSEun zeitgeschichtliche Relevanz, Ondern %S

gilt auch umgekehrt, dass cdie Sonderpädago- |)Ie FOÖrder- un Bildungsqualität religiöser
gIikK ebenso EINe Uunverzichtbare Bedeutung für Ildung FÖörderschulen un Im Inklusiven
Clie kirchliche Sozlalgeschichte respektive Clie Kontext Ist akut gefährdet.
Religionspädagogik Deansprucht

DIBK (Hg.) nklusive Bildung VOT1 Jungen Menschen

Situationsanalyse: Religiöse mIT Behinderungen n Katholische chulen n Treier
Trägerschaft. Empfehlung der KOoMMISsSION für -rZIe-Bildung uUunftier den Bedingungen hung und Schule der Deutschen Bischofskonferenz,

der Förderschule un Inklusion onn In vu kathoalische-schulen
de/Portals  PDF/DBK _ Dokumente/DB  Inklusiv./uUu fragen Iıst MUu  3 VWie Iıst cdas Verhältnis Vor DaT an

Sonder- un Religionspädagogik, vVor Religion Schambeck, MirfJann: nklusion Ine Fundamental-
un Förderung neute, den Bedingungen kategorie auf der UC| ach hrer oraktischen UIlm-

der Inklusion? setzung. In Pemsel-Matiter, Sabine/Schambeck, MiIram
(Hg.) nklusion!? Religionspädagogische Einwürfe,|)Ie KOomMIsSSION für Erziehung un Schule reiburg Br 2014, 2352

der Deutschen Bischofskonferenz DBK) hat + Vgl -A (Hg.) Thesenpapier zu Religions-
Uunterricht Förderschulen und m nklusiven UIn-SCHON frühzeitig darauf hingewiesen, dass Clie

„Herausforderung für EINe el der In- erriıc der Jahrestagung der-‚Arbeits-
IrUPDE Förderpädagogik/Inklusion n Schule undklusion Orlenlerle Schulentwicklung darın [De- Gemerinde‘ n} FKT) (Hg.) Hen tfür alle? nspruc|
und ealıta einer nklusiven Kirche -K eizwerk-
tagung nklusion 201718 (epd Dokumentation

/u den Autoren gehören Klaus Schilling, ans
Güunter Heimbrock und DHYachım Krenavuer.

18—-19/2019), 121—124 A| PIKA edeute Arbeits-
gemeinschaft der . eıterınnen und . eıter der DÄd-

Vgl Möckel, Ändreas Geschichte der Heilpädagogik, agogischen nsttute und Katechetischen Amter m
ereich der : 4D)Stuttgart 1988, 2007
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der (religiösen) Bildungsteilhabe von Menschen 
mit Behinderungen blieben akademisch unbe-
arbeitet oder wurden in separaten Foren le-
diglich in praktischen Anwendungsfeldern be- 
dacht.

Die Stichworte stiefmütterlich, weißer Fleck, 
vernachlässigt, keine Aufmerksamkeit, Fehlen von, 
Schattendasein, Desinteresse, Abseits und Nach- 
holbedarf aus einer Recherche der Fachlitera- 
tur28 signalisieren ein Defizit bzw. ein ge- 
störtes oder fehlendes Verhältnis von Religi-
ons- und Sonderpädagogik.

Die akademische, an den gesellschaftlichen 
Strukturen partizipierende, weitgehende Sepa-
ration von Religionspädagogik und Heilpäda-
gogik ist historisch erstaunlich, da beide Diszi-
plinen gemeinsame geschichtliche Wurzeln und 
sozialethische Anliegen verbindet.29 So besit-
zen die christliche Glaubenslehre und Ethik für 
die Sonderpädagogik nicht nur eine historische 
und zeitgeschichtliche Relevanz, sondern es 
gilt auch umgekehrt, dass die Sonderpädago-
gik ebenso eine unverzichtbare Bedeutung für 
die kirchliche Sozialgeschichte respektive die 
Religionspädagogik beansprucht. 

3.  Situationsanalyse: Religiöse  
 Bildung unter den Bedingungen     
      der Förderschule und Inklusion
Zu fragen ist nun: Wie ist das Verhältnis von 
Sonder- und Religionspädagogik, von Religion 
und Förderung heute, unter den Bedingungen 
der Inklusion? 

Die Kommission für Erziehung und Schule 
der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) hat 
schon frühzeitig darauf hingewiesen, dass die 
„Herausforderung für eine am Leitbild der In-
klusion orientierte Schulentwicklung darin [be-

28 Zu den Autoren gehören u. a. Klaus Schilling, Hans 
Günter Heimbrock und Joachim Krenauer.

29 Vgl. Möckel, Andreas: Geschichte der Heilpädagogik, 
Stuttgart 1988, ²2007.

steht], die umfassende und gleichberechtigte 
Teilhabe jedes einzelnen jungen Menschen 
am Bildungssystem unserer Gesellschaft zu 
gewährleisten und dabei zugleich den erreich-
ten hohen Qualitätsstandard der sonderpäda-
gogischen Förderung aufrecht zu erhalten.“30 
Zugleich weist Mirjam Schambeck31 darauf hin, 
dass die Fundamentalkategorie der Inklusion 
auf den drei Ebenen – der konkreten Maßnah-
men, der ‚Leitbilder‘ und der Grundlagentheo-
rie – betrachtet und realisiert werden muss. In 
diesen komplexen Zusammenhängen spitzen 
die Thesen der Referentinnen und Referenten 
für Förderschulen an den Religionspädagogi-
schen Instituten der EKD32 den beschriebenen 
geschichtlichen Befund noch weiter zu. Die hier 
kursiv gesetzten Thesen dienen als Leitfaden 
für die Analyse und weiterführenden Perspek-
tiven.

ANALYSE
  Die Förder- und Bildungsqualität religiöser 

Bildung an Förderschulen und im inklusiven 
Kontext ist akut gefährdet.

30 DBK (Hg.): Inklusive Bildung von jungen Menschen 
mit Behinderungen in Katholischen Schulen in freier 
Trägerschaft. Empfehlung der Kommission für Erzie-
hung und Schule der Deutschen Bischofskonferenz, 
Bonn 07.05.2012, 2. In: www.katholische-schulen.
de/Portals/0/PDF/DBK_Dokumente/DBK_Inklusiv.
pdf (Stand: 18.07.2019).

31 Schambeck, Mirjam: Inklusion – eine Fundamental- 
kategorie auf der Suche nach ihrer praktischen Um-
setzung. In: Pemsel-Maier, Sabine / Schambeck, Mirjam 
(Hg.): Inklusion!? Religionspädagogische Einwürfe, 
Freiburg i. Br. 2014, 23–52.

32 Vgl. ALPIKA-AG (Hg.): Thesenpapier zum Religions-
unterricht an Förderschulen und im inklusiven Un-
terricht der Jahrestagung der ALPIKA-AG: ‚Arbeits-
gruppe Förderpädagogik / Inklusion in Schule und 
Gemeinde‘. In: EKD (Hg.): Offen für alle? Anspruch 
und Realität einer inklusiven Kirche. EKD Netzwerk-
tagung Inklusion 2018 (epd Dokumentation Nr. 
18–19/2019), 121–124. ALPIKA bedeutet: Arbeits-
gemeinschaft der Leiterinnen und Leiter der Päd-
agogischen Institute und Katechetischen Ämter im 
Bereich der EKD. 
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DDer Religionsunterricht Sonder- DZW. FOr- Iglonsunterricht 52,5%) micht CVaNdeE-
derschulen coIt SeINer Einführung annn SC VWıie Vviele davon katholische Schüler/-in-

mern wurde micht rhobenvernachlässigtes Rand- un Schattendasenm
3S meute gibt %S den Hochschulen n die- n bayern erfolgt Clie statistische rnhebung
SE eligionspädagogischen Fald fast keine für den katholischen un evangelischen Ha-
theoretische Uund empirische Grundlagenfor- Iglonsunterricht SOWIE für differenziert
schung mach SECNS Förderschwerpunkten SOWIE mach
DDer verpflichtende Umbau, en Inklusives FOÖrderzentren® und zudem aufgefächert mach
Bildungssystem gewährleisten kirchlicher, kommunaler, orivater un taatlı-
Art 20} n der rellgilösen Ildung VOor cher Trägerschaft.
Schulerinnen un Schulern mIT OrcerDe- |)ie statistische Erfassung des konfessionel-
darf aktuel| eIner mehrfachen Destabili- en Religionsunterrichts FOrcderschulen Ist

Bundesweit cahr Oivers UNC Uuckenhaft -INesierung.
einheitliche, differenzierte rhebung Ist WUun-

Zum Frsten EFSC. HM Religionsunterricht schenswert Statistisch Interessant \Ware auch,
Förderschulen NOcCh mehrals Unterrichts- erheben, \A TE Viele Religionslehrkräfte FOrder-
usfall UNd Om Mange! GUC: sonderpäda- Cchulen fehlen UNC \A TE viele auf weilche CISE
gogisch-) qualifizierten Lehrkräften, da viele HM qualifiziert Ssind 0YA welcher Professionsgruppe
Inklusiven Unterricht gebraucht werden angehören (staatliche Religionslehrkraft, Irchli-

|)ie staatliche un kirchliche Statistk zu Relfif- che Religionslehrkraft, Pfarrer/-in
gionsunterricht Orlentiert sIich weitgehend UÜber cdie (Jrenze der | andeskirche hinaus
dreigliedrigen Schulsystem, dass n der Ha- gibt %S keIne übergreifende WT Statistik
ge]l keine verlässlichen, mach FÖörderschularten zu Religionsunterricht Förderschulen, Clie
differenzierten aten zur Verfügung stehen EINe gezielte Steuerung des PDersonalbedarfs Er-

HIN vergleichbares Defzit ass sIich PE der möglichen wurde Langfristige Entwicklungen
statistischen rnhebung der Inklusion Im Relligi- SsInd darum MUur bedingt erkennbar. -INe rühzei-
Onsunterricht faststellen. OMI Ist auch Clie STaA- tige Planung Vor Studiengangen, Quali  atlo-
tistische Datenerhebung zu Unterrichtsaus- mern un Nachqualifikationen Ssind n der olge
fa des Religionsunterrichts FOÖörderschulen ediglich cahr eingeschränkt möglich Ur den
micht zufriedenstellend. n der Evangelischen Religionsunterricht FÖörderschulen spezifisch
| andeskirche n Württemberg wird der nier- qualifiziert Ssind MUur Clie staatlichen ehrkräf-
richtsausfall MUur mach Schuler/-innenzahlen mIT einernn sonderpädagogischen Studium
FÖörderschulen Insgesamt rhoben un micht und Referendariat. |)ie kirchlichen Religions-
mach unterschliedlichen FOÖörderschularten 5DE - lehrkräfte Ssind Q für cdie FOÖrcderschule micht
zinziert. Exemplarische Zahlen des Evangelli- spezifisch qualifiziert Oder werden n der HrayxIis
Schen ÖOberkirchenrats n Stuttgart Im Schuljahr MUur eingelernt Z n Studientagen eingeführt.
2017/18 Ssind Zahlreiche Rüuckmeldungen vVor Religionslehr-

Von 5.95(0) Schulerinnen un Schulern
FÖörderschulen 158458 „ohne Angebot”
eINes Religionsunterrichts, d.N., annn Drittel 44 Daort werden Schüler-/innen (U.a.) der Förder-
31,0%), vergleichbar mIT dem Jahr 2001/02, schwerpunkte emotional-soziale Entwicklung, . er-

men und Sprache unterrichte DITZ ctatistische rTas-der Höchststan ag Im Jahr 2010/11 mIT 2 458
Sund Ira Mier jedoch NIC aufgeschlüsselt, ass

8127 41,3 %. Nur 1,5% en sIich abgemeldet, auch die Gesamtzahlen und Anteile eIines Förder-
un üuber die Hälfte der Schüler/-innen Im Ha- schwerpunkts NIC ermittelt werden können.
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ligionsunterricht (52,5 %) waren nicht evange-
lisch. Wie viele davon katholische Schüler/-in-
nen waren, wurde nicht erhoben.

In Bayern erfolgt die statistische Erhebung 
für den katholischen und evangelischen Re-
ligionsunterricht sowie für Ethik differenziert 
nach sechs Förderschwerpunkten sowie nach 
Förderzentren33 und zudem aufgefächert nach 
kirchlicher, kommunaler, privater und staatli-
cher Trägerschaft.

Die statistische Erfassung des konfessionel-
len Religionsunterrichts an Förderschulen ist 
bundesweit sehr divers und lückenhaft. Eine 
einheitliche, differenzierte Erhebung ist wün-
schenswert. Statistisch interessant wäre auch, zu 
erheben, wie viele Religionslehrkräfte an Förder-
schulen fehlen und wie viele auf welche Weise 
qualifiziert sind bzw. welcher Professions gruppe 
angehören (staatliche Religionslehrkraft, kirchli-
che Religionslehrkraft, Pfarrer/-in). 

Über die Grenze der Landeskirche hinaus 
gibt es keine übergreifende EKD-weite Statistik 
zum Religionsunterricht an Förderschulen, die 
eine gezielte Steuerung des Personalbedarfs er-
möglichen würde. Langfristige Entwicklungen 
sind darum nur bedingt erkennbar. Eine frühzei-
tige Planung von Studiengängen, Qualifikatio-
nen und Nachqualifikationen sind in der Folge 
lediglich sehr eingeschränkt möglich. Für den 
Religionsunterricht an Förderschulen spezifisch 
qualifiziert sind nur die staatlichen Lehrkräf-
te mit einem sonderpädagogischen Studium 
und Referendariat. Die kirchlichen Religions-
lehrkräfte sind i. d. R. für die Förderschule nicht 
spezifisch qualifiziert oder werden in der Praxis 
nur eingelernt bzw. in Studientagen eingeführt. 
Zahlreiche Rückmeldungen von Religionslehr-

33 Dort werden Schüler-/innen (u. a.) der Förder-
schwerpunkte emotional-soziale Entwicklung, Ler-
nen und Sprache unterrichtet. Die statistische Erfas-
sung wird hier jedoch nicht aufgeschlüsselt, so dass 
auch die Gesamtzahlen und Anteile eines Förder-
schwerpunkts nicht ermittelt werden können.

  Der Religionsunterricht an Sonder- bzw. För-
derschulen führt seit seiner Einführung ein 
vernachlässigtes Rand- und Schattendasein.

  Bis heute gibt es an den Hochschulen in die-
sem religionspädagogischen Feld fast keine 
theoretische und empirische Grundlagenfor-
schung.

  Der verpflichtende Umbau, ein inklusives 
Bildungssystem zu gewährleisten (UN-BRK, 
Art.  20), führt in der religiösen Bildung von 
Schülerinnen und Schülern mit Förderbe-
darf aktuell zu einer mehrfachen Destabili-
sierung. 

–  Zum Ersten herrscht im Religionsunterricht an 
Förderschulen noch mehr als zuvor Unterrichts-
ausfall und ein Mangel an (auch sonderpäda-
gogisch-) qualifizierten Lehrkräften, da viele im 
inklusiven Unterricht gebraucht werden.

Die staatliche und kirchliche Statistik zum Reli-
gionsunterricht orientiert sich weitgehend am 
dreigliedrigen Schulsystem, so dass in der Re-
gel keine verlässlichen, nach Förderschularten 
differenzierten Daten zur Verfügung stehen. 
Ein vergleichbares Defizit lässt sich bei der 
statistischen Erhebung der Inklusion im Religi-
onsunterricht feststellen. Somit ist auch die sta- 
tistische Datenerhebung zum Unterrichtsaus-
fall des Religionsunterrichts an Förderschulen 
nicht zufriedenstellend. In der Evangelischen 
Landeskirche in Württemberg wird der Unter-
richtsausfall nur nach Schüler/-innenzahlen an 
Förderschulen insgesamt erhoben und nicht 
nach unterschiedlichen Förderschularten spe-
zifiziert. Exemplarische Zahlen des Evangeli-
schen Oberkirchenrats in Stuttgart im Schuljahr 
2017/18 sind: 

Von 5.950 Schülerinnen und Schülern an 
Förderschulen waren 1.848 „ohne Angebot“ 
eines Religionsunterrichts, d. h., ca. ein Drittel 
(31,0 %), vergleichbar mit dem Jahr 2001/02, 
der Höchststand lag im Jahr 2010/11 mit 2.458 
bei 41,3 %. Nur 1,5 % haben sich abgemeldet, 
und über die Hälfte der Schüler/-innen im Re-
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räften n Fortbildungsveranstaltungen zeigen, un zuletzt n zweistundigen Aachern einge-
dass den FOÖörderschulen VOr CIrt Immer \WIE- un kommen er Im Religionsunter-
der fachfremd ohne Vocatio Oder 1SSIO ano- richt kaum OMI wiırd EINe näadagogisch
nıICa unterrichtet wird Oder Religionslehrkräfte notwendige Doppelbesetzung Im Inklusiven
als Springkraft für Krankheitsvertretungen AIn- Religionsunterricht n den caltensten Faällen Er-

gesetzt werden möÖöglic Jese nersonelle Notsituation kannn
sIich UrC| cdie konfessionelle Gruppenbi  Uung

Zum /weiten SInNd die Religionsiehrkräfte der mIt zufallsbedingten Häufungen Vor Schule-
rinnen un Schulern mIT Förderbecarf ausalgememen chulen für den Inklusiven nNtTer-

vicht nıcht qualifiziert. terschiedlichen Klassen weilter zuspitzen. Auf-
n den aktualisierten Studienordnungen für grun dieser MsTlandce hl dem Inklusiven
cdas | ehramıt wird Inklusive Paädagogik 1.d. R Religionsunterricht solange EINe urchgän-
mIt ECTS-Punkten) berucksic  igt 1es Iıst gıge Qualifizierung der | ehrkräfte un Schu-
EINe WIC  ige Maßnahme, qualifiziert en micht vorhande Ist EINe ausreichende
jedoch MUur cdie Junge, An cdie nachfolgende sonderpädagogische Personalausstattung mIT
Generation DDer Religionsunterricht Iıst zudem Uunverzichtbaren diagnostischen, förcderorien-
mIt der Herausforderung konfrontiert, cdass lerten und dicaktischen Ompetenzen.
die Hochschullehrer/-innen auf dIeses MEeUee FSIe inklusive Unterrichtsmaterlalien SINa
Fald der re un Forschung micht vorberei- mIT der el „Arbeitshilfe Religion Inklu-
tel Ssind Professuren für Religionspädagogik 6154 für | ehrkräfte SCHON erhältlich - istjedoch
mIt dem Schwerpunkt Inklusion gibt %S IS moch Arn welter Weg, auch cie Unterrichtswerke
dato mIt eIner AÄAusnahme keine Finzelne Uund |ehr  aterlalien für den Religionsunterricht
Fortbildungsveranstaltungen werden vVor den der allgemeinen Schulen cie Anforderungen
staatlichen | ehrerakademien un kirchlichen des Inklusiven Unterrichts aNZUDaAaSSECN.
Instituten Z W katholischen Schulabteilungen |)ie islang außerhalb der Hochschule

den Ordinarlaten angeboten. Grundliegen- entwickelte Inklusive Religionsdidaktik ST
cde Weiterbildungsmaßnahmen fehlen mM AVWV. jedoch moch n Ihren nfängen un Ist UrC| O1-
jedoch mer addiıtıven Bausteincharakter gekennzeich-

nNe -InNne fachspezifische Unterstutzung für
Zum Dritten SInNd die Religionsiehrkräfte HM IN- den Inklusiven Religionsunterricht gibt %S mM AL
klusiven Setting UC strukturelle aktoren des MUur n en un Wuürttemberg Im SOM Projekt
Religionsunterrichts hesonders EfIaste (nur nRuKa >
] -2-stündige Prasenz, Randstunden, kIas-
SPF}- UNd jahrgangsübergreifender Unterricht,
enlende Förderstunden / Doppelbesetzung)

Än der allgemeinen Schule kommen sonderpä-
dagogisch ausgebildete Religionslehrer/-iInnen Religionspädagogische Projektentwicklung n en

Un Württemberg (Hg.) Arbeitshilfe eligion nklu-
n der ege! micht Im Religionsunterricht, S0ONMN- SIV, Bade 1—5, erarbeitet VOT1 NITG Mitler-Friese und
dern n der sonderpädagogischen Förderung amSchweiker, Stuttgart 2017 2201

45der allgemeinen Schule zu Einsatz |)Ie FOr- Vgl Schweiker 2017 Anm 251, 274279

derstunden, die Schüler/-innen mIT anerkann- Vgl Schweiker, Gl Inklusionsberatung n Re-

tem Förderbecdcar mach dem so  en igionsunterricht und Konhf-Arbeit: Erfahrungen mIT
dem nRuKa-Projekt. n Pithan, Annebelle/Wuckelrt,Rucksackprinzip n den Unterricht mitbringen, gnes (Hg.) Miteinander ISC Tische als (Irt

werden n der ege! zuerst n den Karnfächern zialer UVtopilen, Munster 2019, + 276
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kräften in Fortbildungsveranstaltungen zeigen, 
dass an den Förderschulen vor Ort immer wie-
der fachfremd (ohne Vocatio oder Missio Cano-
nica) unterrichtet wird oder Religionslehrkräfte 
als Springkraft für Krankheitsvertretungen ein-
gesetzt werden.

–  Zum Zweiten sind die Religionslehrkräfte der 
allgemeinen Schulen für den inklusiven Unter-
richt nicht qualifiziert.

In den aktualisierten Studienordnungen für 
das Lehramt wird inklusive Pädagogik (i. d. R. 
mit 6  ECTS-Punkten) berücksichtigt. Dies ist 
eine erste wichtige Maßnahme, qualifiziert 
jedoch nur die junge, d. h. die nachfolgende 
Generation. Der Religionsunterricht ist zudem 
mit der Herausforderung konfrontiert, dass 
die Hochschullehrer/-innen auf dieses neue 
Feld der Lehre und Forschung nicht vorberei-
tet sind. Professuren für Religionspädagogik 
mit dem Schwerpunkt Inklusion gibt es bis 
dato – mit einer Ausnahme – keine. Einzelne 
Fortbildungsveranstaltungen werden von den 
staatlichen Lehrerakademien und kirchlichen 
Instituten bzw. katholischen Schulabteilungen 
an den Ordinariaten angeboten. Grundlegen-
de Weiterbildungsmaßnahmen fehlen m. W. 
jedoch. 

–  Zum Dritten sind die Religionslehrkräfte im in-
klusiven Setting durch strukturelle Faktoren des 
Religionsunterrichts besonders belastet (nur 
1–2-stündige Präsenz, Randstunden, z. T. klas-
sen- und jahrgangsübergreifender Unterricht, 
fehlende Förderstunden / Doppelbesetzung).

An der allgemeinen Schule kommen sonderpä-
dagogisch ausgebildete Religionslehrer/-innen 
in der Regel nicht im Religionsunterricht, son-
dern in der sonderpädagogischen Förderung 
der allgemeinen Schule zum Einsatz. Die För-
derstunden, die Schüler/-innen mit anerkann-
tem Förderbedarf nach dem sogenannten 
Rucksackprinzip in den Unterricht mitbringen, 
werden in der Regel zuerst in den Kernfächern 

und zuletzt in zweistündigen Fächern einge-
setzt und kommen daher im Religionsunter-
richt kaum an. Somit wird eine pädagogisch 
notwendige Doppelbesetzung im inklusiven 
Religionsunterricht in den seltensten Fällen er-
möglicht. Diese personelle Notsituation kann 
sich durch die konfessionelle Gruppenbildung 
mit zufallsbedingten Häufungen von Schüle-
rinnen und Schülern mit Förderbedarf aus un-
terschiedlichen Klassen weiter zuspitzen. Auf-
grund dieser Umstände fehlt dem inklusiven 
Religionsunterricht – solange eine durchgän-
gige Qualifizierung der Lehrkräfte und Schu-
len nicht vorhanden ist – eine ausreichende 
sonderpädagogische Personalausstattung mit 
unverzichtbaren diagnostischen, förderorien-
tierten und didaktischen Kompetenzen. 

Erste inklusive Unterrichtsmaterialien sind 
u. a. mit der Reihe „Arbeitshilfe Religion inklu-
siv“34 für Lehrkräfte schon erhältlich. Es ist jedoch 
noch ein weiter Weg, auch die Unterrichtswerke 
und Lehrmaterialien für den Religionsunterricht 
der allgemeinen Schulen an die Anforderungen 
des inklusiven Unterrichts anzupassen.

Die bislang – außerhalb der Hochschule – 
entwickelte inklusive Religionsdidaktik steht 
jedoch noch in ihren Anfängen und ist durch ei-
nen additiven Bausteincharakter gekennzeich-
net.35 Eine fachspezifische Unterstützung für 
den inklusiven Religionsunterricht gibt es m. W. 
nur in Baden und Württemberg im sog. Projekt 
InRuKa.36

 

34 Religionspädagogische Projektentwicklung in Baden 
und Württemberg (Hg.): Arbeitshilfe Religion inklu-
siv, Bde. 1–5, erarbeitet von Anita Müller-Friese und 
Wolfhard Schweiker, Stuttgart 2012–2018.

35 Vgl. Schweiker 2017 [Anm. 25], 274–279.

36 Vgl. Schweiker, Wolfhard: Inklusionsberatung in Re-
ligionsunterricht und Konfi-Arbeit: Erfahrungen mit 
dem InRuKa-Projekt. In: Pithan, Annebelle / Wuckelt, 
Agnes (Hg.): Miteinander am Tisch. Tische als Ort so-
zialer Utopien, Münster 2019, 213–236.



Zum Vierten werden Förderschullehrkräfte MITF den Studienseminaren für Sonderpadagogik
VOcCatIiO verstarkt mn der Inklusion UNd dort mn wird zunehmend MUur EINe rucimentäre fach-
anderen Fachern BZW. HMN Bereich sonderpädda- dicda  ISCHE Ausbildung n der evangelischen
gogischer Förderung UNd nicht HM Religionsun- Z katholischen Religionslehre angeboten,
terricht eingesetzt. VWaS sich wiederum negativ auf clie Unterrichts-

\ ie fachlichen Rahmenbedingungen des Ralı- vVeErSsorgung auswirkt - S cstellt sich cdie rage, \A T
gionsunterrichts SInd den unterschiedlichen Clie sonderpädagogischen Förderkompetenzen
FOörderschularten csahr divergent. ÄUSs förder-) Im Allgemeinen un ezogen auf die Fachdal-
Dadagogische Gründen, aber auch aufgrun cdaktik Im Besonderen ernalten leiben |)ie
schulorganisatorischer DPDraktikabilität wira der aufgezeigten rFoDleme gelten auch für FOrder-
konfessionelle Religionsunterricht sofern chulen n kirchlicher Trägerschaft.
Er micht YaNz ausfällt uberwiegend
Klassenverband erteilt UunNd SOMI n einenm re11- In vielen Bundesiaändern fehlen AaktTUeHE Bil-
gionspluralen Setting Jese hesondere Situation dungspläne für das Fach FEvangelische eligion
wira weder Im Fac  ISKUrS gebührend reflektiert, mn EeZUG auf unterschiedliche FOörderschwer-
noch n der US-, FOrt- und Weiterbildung aNJE- punkte HNd spezifische Bildungsgange der FOr-
Messen berücksichtigt.” Schulbuücher SInd für derschulen Bildungspiäne für INKIUSIVE Religi-
den Religionsunterricht FOörderschulen mICHT ONSGFüDDeN giböt 5 hisher kaum
und für die Hand der Schüler/-innen Im FOrder- |)ie Situation der Bildungspläne Ist n den
schwerpunkt L ernen Erst n Ansätzen”®® vorhan- terschiedlichen Bundesländern divergent un
den Eigenständige Fachzeitschriften, egelmä- unbefriedigend. FUr die Bildungsgänge der
Sige Fachbeiträge Oder Unterrichtshilfen für den Förderschwerpunkte | ernen unI -nt-
Religionsunterricht FOörderschulen gibpt E Im wicklung fehlen n menreren Bundesländern
Unterschied allen anderen Schularten keine (aktuelle) Lehrpläne Oder cdas Fach Evangeli-

csche Religionsiehre wird n der Stundentafel
Durch den Mange! Religionsliehrkräften mIT keinem Kontingent beruücksic  I9 un Im
MN FOörderschulen UNd HM Inklusiven fehlen ehrplan micht aufgeführt. n den brigen FOr-
Wwiederum Anleiter/-innen für Referendarinnen derschwerpunkten oren, en SOWIE der
UNd Referendare SOWIE für Draktikan Einnen UNd sprachlichen, SOzZlal-emotionalen und Körper-
Praktikanten HM Bereich SonderpddagogikK MITF lıch Z motorischen Entwicklung Ssind Rah-
dem Fach EV eligion menbildungspläne n vielen Bundesländern

DE der nterrichtsausfall Im RBereich der FOrder- micht vorhande un gehen demzufolge auf
chulen meDnen der beruflichen ildung der Clie religiöse ildung der Schule micht an
Gröfßte Ist, hat dies zur olge, dass für die |)ie Bildungspläne der allgemeinen
Ausbildung der Lehramtsanwärter/-innen viel- Schule berüucksichtigen cdie Inklusion moch
fach keIne Le  u  n zustancdce kommen Mn wenIg |)Ie Niveaudifferenzierung Ezlieht sich

n der egel ausscnhlie  IC auf cdas cdrei- DZW.
zweigliedrige Schulsystem un Eyxkluclert Clie

Vgl Ersie Änsatze In Nord, ONa (Hg.) nklusion m Niveaustufen der FOÖörderbereiche un Camlit
auch Clie HesonNderen Bedürfnisse Vor Schule-tudium Evangelische Theologie: Grundlagen und

Perspektiven mIT einem Schwerpunkt m ereich rinnen un Schulern mIt Behinderungen
VOT1 Sinnesbehinderungen, LEIPZIG 201

n eIner Inklusiven Klasse mIT drei Schule-
Vgl Groß, Jasmin  ohmann, Doris  IC Ändreas

rinnen un Schulern unterschiedlicher FOrder-ar n eligion 5/6 77/8, Stuttgart
Braunschweig 2019 ecarfe kannn %S vorkommen, dass EINe Rellgi-
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den Studienseminaren für Sonderpädagogik 
wird zunehmend nur eine rudimentäre fach-
didaktische Ausbildung in der evangelischen 
bzw. katholischen Religionslehre angeboten, 
was sich wiederum negativ auf die Unterrichts-
versorgung auswirkt. Es stellt sich die Frage, wie 
die sonderpädagogischen Förderkompetenzen 
im Allgemeinen und bezogen auf die Fachdi-
daktik im Besonderen erhalten bleiben. Die 
aufgezeigten Probleme gelten auch für Förder-
schulen in kirchlicher Trägerschaft.

–  In vielen Bundesländern fehlen aktuelle Bil-
dungspläne für das Fach Evangelische Religion 
in Bezug auf unterschiedliche Förderschwer-
punkte und spezifische Bildungsgänge der För-
derschulen. Bildungspläne für inklusive Religi-
onsgruppen gibt es bisher kaum.

Die Situation der Bildungspläne ist in den un-
terschiedlichen Bundesländern divergent und 
unbefriedigend. Für die Bildungsgänge der 
Förderschwerpunkte Lernen und geistige Ent-
wicklung fehlen in mehreren Bundesländern 
(aktuelle) Lehrpläne oder das Fach Evangeli-
sche Religionslehre wird in der Stundentafel 
mit keinem Kontingent berücksichtigt und im 
Lehrplan nicht aufgeführt. In den übrigen För-
derschwerpunkten Hören, Sehen sowie der 
sprachlichen, sozial-emotionalen und körper-
lich bzw. motorischen Entwicklung sind Rah-
menbildungspläne in vielen Bundesländern 
nicht vorhanden und gehen demzufolge auf 
die religiöse Bildung an der Schule nicht ein.

Die neuen Bildungspläne der allgemeinen 
Schule berücksichtigen die Inklusion noch zu 
wenig. Die Niveaudifferenzierung bezieht sich 
in der Regel ausschließlich auf das drei- bzw. 
zweigliedrige Schulsystem und exkludiert die 
Niveaustufen der Förderbereiche und damit 
auch die besonderen Bedürfnisse von Schüle-
rinnen und Schülern mit Behinderungen. 

In einer inklusiven Klasse mit drei Schüle-
rinnen und Schülern unterschiedlicher Förder-
bedarfe kann es vorkommen, dass eine Religi-

–  Zum Vierten werden Förderschullehrkräfte mit 
Vocatio verstärkt in der Inklusion und dort in 
anderen Fächern bzw. im Bereich sonderpäda-
gogischer Förderung und nicht im Religionsun-
terricht eingesetzt.

Die fachlichen Rahmenbedingungen des Reli-
gionsunterrichts sind an den unterschiedlichen 
Förderschularten sehr divergent. Aus (förder-)
pädagogischen Gründen, aber auch aufgrund 
schulorganisatorischer Praktikabilität wird der 
konfessionelle Religionsunterricht – sofern 
er nicht ganz ausfällt – überwiegend im 
Klassenverband erteilt und somit in einem reli-
gionspluralen Setting. Diese besondere Situation 
wird weder im Fachdiskurs gebührend reflektiert, 
noch in der Aus-, Fort- und Weiterbildung ange-
messen berücksichtigt.37 Schulbücher sind für 
den Religionsunterricht an Förderschulen nicht 
und für die Hand der Schüler/-innen im Förder-
schwerpunkt Lernen erst in Ansätzen38 vorhan-
den. Eigenständige Fachzeitschriften, regelmä-
ßige Fachbeiträge oder Unterrichtshilfen für den 
Religionsunterricht an Förderschulen gibt es im 
Unterschied zu allen anderen Schularten keine. 

–  Durch den Mangel an Religionslehrkräften 
in Förderschulen und im inklusiven RU fehlen 
wiederum Anleiter/-innen für Referendarinnen 
und Referendare sowie für Praktikantinnen und 
Praktikanten im Bereich Sonderpädagogik mit 
dem Fach Ev. Religion.

Da der Unterrichtsausfall im Bereich der Förder-
schulen – neben der beruflichen Bildung – der 
Größte ist, hat dies u. a. zur Folge, dass für die 
Ausbildung der Lehramtsanwärter/-innen viel-
fach keine Lerngruppen zustande kommen. In 

37 Vgl. erste Ansätze in: Nord, Ilona (Hg.): Inklusion im 
Studium Evangelische Theologie: Grundlagen und 
Perspektiven mit einem Schwerpunkt im Bereich 
von Sinnesbehinderungen, Leipzig 2015.

38 Vgl. Groß, Jasmin / Hohmann, Doris / Nicht, Andreas 
u. a.: Stark in Religion 5/6 u. 7/8, Stuttgart – 
Braunschweig 2019.
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onslehrkraf: mehnhr als vier Bildungspläne DZW. Auf der mittleren Cne Ist cdie nersonelle
Indiviqduelle | ern- und Entwicklungspläne zur ärkung der Referentinnen un Referenten
eNNTINIS nehmen und berüucksichtigen MUSS für FÖörderschulen und Inklusion den rellgl-
Eerwelse vVor den sonderpädagogischen | ehr- onspädagogischen Instituten DZW. kirchlichen
olanen den Bildungsplänen der allgemeinen Schulabteilungen erforderlich, der mehNhr-
Schulen Ssind ZWar UrC| igitale Verlinkungen fachen Destabilisierung entgegenzuwirken.
n einzelnen Bundesländern SCHON möglich, Insbesondere MMUSS die sonder- un Inklusions-
micht aber VOor enmnem allgemeinen Dlan allen Dadagogische Oompetenz der Referentinnen
spezifischen. un Referenten ernalten un weilter gestär

Bislang wird n den melsten Bundesländern werdcden
den FÖörderschulen entweder Katholische

Oder Evangelische Religionsliehre, äuflg Im er Unterfinanzierung und Unterversor-
Klassenverband, unterrichtet Fast keine Bun- qUuNd der Inklusion Im Schulsystem ISt, auch
desländer bleten jedoch weltere konfessionelle Im Blick au  Je spezifischen Herausforderun-
Facher altkatholisch, christlich-orthodox, JU- gen des Inklusiven Religionsunterrichts, ENnNT-
ISC sunnitisch, alevitisch eic.), einen konfes- gegenzuwirken.
sionell-kooperativen Religionsunterricht Oder DITZ Entwicklung eINes Inklusiven BildungssyS-
Ethik/Philosophie tems raucht auf allen E-hbenen zusätzliche Ras-

SOUrcern, auch vonselten der Kirchen, Cdamlıit der
Paradigmenwechsel micht zur„Inklusionsiüge”“*”Perspektiven der verkommt un Däadagogische Kollateralschä-

Weiterentwicklung den entstehen |)ie Absicherung der rellgilösen
n /eıten radıkalisierender un fundamentalis- ildung Im Inklusiven Unterricht raucht meDen
Ischer Tendenzen sind EINe differenzierte rall- eIner US-, FOrt- un Weiterbildung auch
glöse ildung aller Schüler/-innen un ehrer/- FOrmen der Unterstutzung un eratung Im
ınnen SOWIE EINe Indiviqduelle Förderung Im Religionsunterricht VOr COrt Hier Ssind GENAUSO
Rahmen eIner Pädagogik der Vielfalt notiger cdie Kirchen n Ihrer Bildungsmitverantwortung,
denn Je. Ur Clie ärkung der Inklusiven Ildung micht zuletzt auch finanziell, gefordert
wurdcde auch vonselten der Kirchen Stellung 812E
zogen.“” Wirksame und umfassende Maßnah- |)ie FOrder- un Bildungsqualität Im Religi-
mmaer) Ssind jedoch auf staatlicher und kirchlicher OnsuUnNnterricht FÖörderschulen un Im In-
ITE rar. klusiven Kontext Ist verbessern

Auch die Kooperation mIt den Sonderpäaädago-
ginnen un -Dädagogen Im Iinterdisziplinären

er Transformationsprozess zu Inklusiven Team Ist einzuuben, Clie sonderpädagogli-
Bildungssystem DZW. Religionsunterricht sche Förderqualität gewährleisten. Indiviau-
raucht ringen verlässliche wissenschaft- alle | ern- un Entwicklungspläne Vor Schu-
Iche, qualifizierende und nersonelle nier- lerinnen un Schulern mIT Förderbedcdar MmMUS-
stützungsformen. er} vVor Religionslehrkräften eingesehen un

gelesen werden können Darüuber hinaus Ist die

20 Vgl Becker, ÜUwe: DITZ nklusionslüge. Behinderung m
Vgl PDBK 20197 Anm 30|] und FKT) 2014 Anm 201 XI  en Kapitalismus, Bieletfeld 2017
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onslehrkraft mehr als vier Bildungspläne bzw. 
individuelle Lern- und Entwicklungspläne zur 
Kenntnis nehmen und berücksichtigen muss. 
Verweise von den sonderpädagogischen Lehr-
plänen zu den Bildungsplänen der allgemeinen 
Schulen sind zwar durch digitale Verlinkungen 
in einzelnen Bundesländern schon möglich, 
nicht aber von einem allgemeinen Plan zu allen 
spezifischen.

Bislang wird in den meisten Bundesländern 
an den Förderschulen entweder Katholische 
oder Evangelische Religionslehre, häufig im 
Klassenverband, unterrichtet. Fast keine Bun-
desländer bieten jedoch weitere konfessionelle 
Fächer (altkatholisch, christlich-orthodox, jü-
disch, sunnitisch, alevitisch etc.), einen konfes-
sionell-kooperativen Religionsunterricht oder 
Ethik / Philosophie an. 

4. Perspektiven der  
 Weiterentwicklung
In Zeiten radikalisierender und fundamentalis-
tischer Tendenzen sind eine differenzierte reli-
giöse Bildung aller Schüler/-innen und Lehrer/-
innen sowie eine individuelle Förderung im 
Rahmen einer Pädagogik der Vielfalt nötiger 
denn je. Für die Stärkung der inklusiven Bildung 
wurde auch vonseiten der Kirchen Stellung be-
zogen.39 Wirksame und umfassende Maßnah-
men sind jedoch auf staatlicher und kirchlicher 
Seite rar.

FOLGERUNGEN
  Der Transformationsprozess zum inklusiven 

Bildungssystem bzw. Religionsunterricht 
braucht dringend verlässliche wissenschaft-
liche, qualifizierende und personelle Unter-
stützungsformen.

39 Vgl. DBK 2012 [Anm. 30] und EKD 2014 [Anm. 20].

Auf der mittleren Ebene ist die personelle 
Stärkung der Referentinnen und Referenten 
für Förderschulen und Inklusion an den religi-
onspädagogischen Instituten bzw. kirchlichen 
Schulabteilungen erforderlich, um der mehr-
fachen Destabilisierung entgegenzuwirken. 
Insbesondere muss die sonder- und inklusions-
pädagogische Kompetenz der Referentinnen 
und Referenten erhalten und weiter gestärkt 
werden. 

  Der Unterfinanzierung und Unterversor-
gung der Inklusion im Schulsystem ist, auch 
im Blick auf die spezifischen Herausforderun-
gen des inklusiven Religionsunterrichts, ent-
gegenzuwirken.

Die Entwicklung eines inklusiven Bildungssys-
tems braucht auf allen Ebenen zusätzliche Res-
sourcen, auch vonseiten der Kirchen, damit der 
Paradigmenwechsel nicht zur „Inklusionslüge“40 
verkommt und pädagogische Kollateralschä-
den entstehen. Die Absicherung der religiösen 
Bildung im inklusiven Unterricht braucht neben 
einer guten Aus-, Fort- und Weiterbildung auch 
Formen der Unterstützung und Beratung im 
Religionsunterricht vor Ort. Hier sind genauso 
die Kirchen in ihrer Bildungsmitverantwortung, 
nicht zuletzt auch finanziell, gefordert

  Die Förder- und Bildungsqualität im Religi-
onsunterricht an Förderschulen und im in-
klusiven Kontext ist zu verbessern.

Auch die Kooperation mit den Sonderpädago-
ginnen und -pädagogen im interdisziplinären 
Team ist einzuüben, um die sonderpädagogi-
sche Förderqualität zu gewährleisten. Individu- 
elle Lern- und Entwicklungspläne von Schü- 
lerinnen und Schülern mit Förderbedarf müs-
sen von Religionslehrkräften eingesehen und 
gelesen werden können. Darüber hinaus ist die 

40 Vgl. Becker, Uwe: Die Inklusionslüge. Behinderung im 
flexiblen Kapitalismus, Bielefeld 2015.



FORMEN DER UMSETZUNGstrukturelle Weiterentwicklung EINes oluralitäts-
fähigen konfessionellen Religionsunterrichts Irn |)Ie Grundlagenforschung kannn mittelfristig
Spannungsverhältnis vVvon inklusivem Unterricht verbessert un gewährleistet werden UrC|
UNC konfessioneller rennung voranzutreiben.“'
er konfessionelle Religionsunterricht Dräuchte den AÄusweis des Schwerpunktes ‚Inklusion /

den Bedingungen der Förderschulen, der SonderpddagogiK hei der Besetzung
Inklusion UNC der rellgiös-weltanschaulichen Drofessuren HM Bereich der Religionspddagogik
D)iversitaät ringen zukunftsfähige Gestaltungs- (Aufgabe der Hochschulen)
formen. Än den FOrderschulen musste die ethi- HIN Mıniımum Inklusions- un sonderpäda-
csche UNC religlöse ildung Uurc die Einrichtung gogischer Qualifizierung MMUSS n der Hoch-
der Faächer UNC Islamısche Religionsliehre schullehre SOWIE n der FOrt- un WeiterDbil-
weilter gestär UNC FOrmen der konfessionell- dung gewährleistet sernmn
kooperativen UNC Interreligiösen usammMmeEenNnar-
DeIT ermöglicht DZW. ausgebaut werden die verlassliche Kooperation der religionspdda-

gogischen Institute MIt der wissenschaftlichen
-INe embpirische un theoretische Grundlia- Religionspddagogik, der onderpädagogik HNd
genforschung Ist n der sonder- un Inklusi- Inklusionspädagogıik, z B mn gemeinsamen Ver-
nsorlenti  rten Religionspädagogik er- anstaltungen HNd Forschungsprojekten.
ZIC  ar. Was islang separlert War, MMUSS

|)Je Partizipation der Religionspadagogik den kommen |)ie Publikationen AUS dem Fald der
separierenden Strukturen des Schulsystems eligionspädagogischen Institute un des
tellte dıe sonderpädagogisch Orjenlertie Ralı- ÖOkumenischen FOrums Heil- un Religions-
gionspadagogik INs akademische Ahbseılts VWIS- Dadagogik SOWIE die entsprechenden Hra-
canschaftliche Un empirische Forschungen xiskompetenzen Ssind mIT den Hochschulen
foahlen In diesem Feald mitwenigen Ausnahme weilter vernetizen
arum Ist ıe Überwindung des wissenschaft-
ichen Denzits In der eligionspädagogischen die Fündung OINes bundesweiten Instituts
\A auch oraktisch-theologischen Forschung für INKIUSIONS- UNd sonderpädagogisc: Oren-
der Hochschulen Im Bereich der Inklusion Herte Religionspddagogik Vgl. EIBOR / KIBOR)
Uund der Sonderpädagogik anzustreben LiIne Omer Hochschule MITF Omer Theologischen
differenzsensihble Religionspädagogik, die UNd Sonderpädagogischen CaKU, SOWIE der
terschlie  Iiche Rereiche der Diskriminierung VernetzZung MI den religionspddagogi-
beruücksic  I9 Gender, Dis-/Ability, Kultur, Rall- schen Instituten UNd dem ( omenmus-INsStTitut.
glon, coyuelle Orientierung), arbeitet aktuel! Im MIt der ründung des Katholischen KIBOR)
Rahmen eIner Iinterdisziplinären Konsultations- un Evangelischen Instituts für berufsori-
GrUDDE Im ( omenus-Institut Munster der Onllerie ildung EIBOR) der Un versitäa
Entwicklung eIner Inklusiven Religionspädago- übingen gelang %S n wenigen Jahren, cdas
gik der Vielfalt. hnlich oOrachliegende Fald des Religionsun-

terrichts Im Berufsbildungsbereich n Theo-
rie, EmpiIrte und Praxis grunadlich earbei-
ten un csahr gut aufzustellen. -INe annlıche

Vgl Schweitzer, Friedrich Religionsunterricht nklusiv Entwicklung Ist n der sonder- un Inklusions-
aber Kkonfessionell ertel Anforderun-

gen eiınen inklusionsgerechten Religionsunter- Orlentierten Religionspädagogik ringen
YIC n 201 5) 256-266 erforderlic] \WVare EINe ENYE berkon-
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FORMEN DER UMSETZUNG
  Die Grundlagenforschung kann mittelfristig 

verbessert und gewährleistet werden durch

–  den Ausweis des Schwerpunktes ‚Inklusion / 
Sonderpädagogik‘ bei der Besetzung neuer 
Professuren im Bereich der Religionspädagogik 
(Aufgabe der Hochschulen).
Ein Minimum an inklusions- und sonderpäda-
gogischer Qualifizierung muss in der Hoch-
schullehre sowie in der Fort- und Weiterbil-
dung gewährleistet sein.

–  die verlässliche Kooperation der religionspäda-
gogischen Institute mit der wissenschaftlichen 
Religionspädagogik, der Sonderpädagogik und 
Inklusionspädagogik, z. B. in gemeinsamen Ver-
anstaltungen und Forschungsprojekten.
Was bislang separiert war, muss zusammen-
kommen. Die Publikationen aus dem Feld der 
religionspädagogischen Institute und des 
ökumenischen Forums Heil- und Religions-
pädagogik sowie die entsprechenden Pra-
xiskompetenzen sind mit den Hochschulen 
weiter zu vernetzen.

–  die Gründung eines bundesweiten Instituts 
für inklusions- und sonderpädagogisch orien-
tierte Religionspädagogik (vgl. EIBOR / KIBOR) 
an einer Hochschule mit einer Theologischen 
und Sonderpädagogischen Fakultät sowie der 
engen Vernetzung mit den religionspädagogi-
schen Instituten und dem Comenius-Institut.
Mit der Gründung des Katholischen (KIBOR) 
und Evangelischen Instituts für berufsori-
entierte Bildung (EIBOR) an der Universität 
Tübingen gelang es in wenigen Jahren, das 
ähnlich brachliegende Feld des Religionsun-
terrichts im Berufsbildungsbereich in Theo-
rie, Empirie und Praxis gründlich zu bearbei-
ten und sehr gut aufzustellen. Eine ähnliche  
Entwicklung ist in der sonder- und inklusions-
orientierten Religionspädagogik dringend 
erforderlich. Dabei wäre eine enge überkon-

strukturelle Weiterentwicklung eines pluralitäts-
fähigen konfessionellen Religionsunterrichts im 
Spannungsverhältnis von inklusivem Unterricht 
und konfessioneller Trennung voranzutreiben.41 
Der konfessionelle Religionsunterricht bräuchte 
unter den Bedingungen der Förderschulen, der 
Inklusion und der religiös-weltanschaulichen 
Diversität dringend zukunftsfähige Gestaltungs-
formen. An den Förderschulen müsste die ethi-
sche und reli giöse Bildung durch die Einrichtung 
der Fächer Ethik und Islamische Religionslehre 
weiter gestärkt und Formen der konfessionell-
kooperativen und interreligiösen Zusammenar-
beit ermöglicht bzw. ausgebaut werden.

  Eine empirische und theoretische Grundla-
genforschung ist in der sonder- und inklusi-
onsorientierten Religionspädagogik unver-
zichtbar.

Die Partizipation der Religionspädagogik an den 
separierenden Strukturen des Schulsystems 
stellte die sonderpädagogisch orientierte Reli-
gionspädagogik ins akademische Abseits. Wis-
senschaftliche und empirische Forschungen 
fehlen in diesem Feld mit wenigen Ausnahmen. 
Darum ist die Überwindung des wissenschaft-
lichen Defizits in der religionspäda gogischen 
wie auch praktisch-theologischen Forschung 
der Hochschulen im Bereich der Inklusion 
und der Sonderpädagogik anzustreben. Eine 
differenzsensible Religionspädagogik, die un-
terschiedliche Bereiche der Diskriminierung 
berücksichtigt (Gender, Dis-/Ability, Kultur, Reli-
gion, sexuelle Orientierung), arbeitet aktuell im 
Rahmen einer interdisziplinären Konsultations-
gruppe im Comenius-Institut Münster an der 
Entwicklung einer inklusiven Religionspädago-
gik der Vielfalt.

41 Vgl. Schweitzer, Friedrich: Religionsunterricht inklusiv 
– aber konfessionell getrennt erteilt? Anforderun-
gen an einen inklusionsgerechten Religionsunter-
richt. In: ZPT 67 (2015) 256–266.
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fessionelle Zusammenarbaeit SINNVOI| un Er- Auf dem Weg zur Inklusiven rellgilösen ildung
strehbenswert Ohne Exkludcdierende Inklusion un Förderung

HIN erstier Anfang wira aktuel| n e1ner Interals- 19g gibt %S nmoch Vviele RBaustellen Von eIner
ziplinären Forschungs-, | ehr- UNC Fortbildungs- ärkung der Forschung, Fre und For  ildung
kooperation der Jullus-Maxiımillans-Universi- könnten O] f ichtungsweisende mpulse AUS-

tat JMU) Uüurzburg emacht | ehrstuhle AU$S den gehen, diesem stiefmütterlich, weißfleckig
Bereichen Sonderpädagogik Stem), losophie vernachlässigten Fald der Ildung vVor SCcCHhU-
Muüller), Katholische Theologie (Kalbheim / Zie- lerinnen un Schulern mIt Förderbecdcar MEeUe

Aufmerksamkaeit Versaumtesbertz) Uund Evangelische Theologie on en schenken,
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fessionelle Zusammenarbeit sinnvoll und er-
strebenswert. 

Ein erster Anfang wird aktuell in einer interdis-
ziplinären Forschungs-, Lehr- und Fortbildungs-
kooperation an der Julius-Maximilians-Universi-
tät (JMU) Würzburg gemacht. Lehrstühle aus den 
Bereichen Sonderpädagogik (Stein), Philosophie 
(Müller), Katholische Theologie (Kalbheim / Zie-
bertz) und Evangelische Theologie (Nord) haben 
das Ziel, Inklusion als Querschnittsaufgabe im 
Fächerverbund Religion / Ethik gemeinsam vor-
anzutreiben.

Auf dem Weg zur inklusiven religiösen Bildung 
ohne exkludierende Inklusion und Förderung 
light gibt es noch viele Baustellen. Von einer 
Stärkung der Forschung, Lehre und Fortbildung 
könnten dabei richtungsweisende Impulse aus-
gehen, um diesem stiefmütterlich, weißfleckig 
vernachlässigten Feld der Bildung von Schü-
lerinnen und Schülern mit Förderbedarf neue 
Aufmerksamkeit zu schenken, Versäumtes 
nachzuholen und es aus dem Schattendasein 
ins Licht der religiösen, inklusiven Bildung zu 
rücken.

Dr. Wolfhard Schweiker 
Dozent am Pädagogisch-Theologischen 
Zentrum Stuttgart und Privatdozent an der 
Evangelisch-Theologi schen Fakultät Tübin-
gen im Fachbereich Praktische Theologie, 
Liebermeisterstr. 12–18, 72076 Tübingen
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